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Art. 3 Hydrogeologische Grundlagen/Geltungsbereich 	-3 

Grundlage für diese Schutzzonen bilden die folgenden 
hydrogeologischen Berichte, verfasst durch Dr. L. Wyssling 
Geolog. Büro, Pfaffhausen. 
- Bericht vom 30.1.1981 
- Bericht vom 21.5.1983 
- Bericht Nr. 89-414 a vom 16.11.1989 (Färbversuch) 

Der Geltungsbereich des Reglementes und die Aus- 
dehnung der Zonen ergeben sich aus dem Schutzzonenplan 
im Massstab 1:1000 
erstellt durch Ing. Büro S. Hetzer, Egg, mit 
Datum vom 4.11.1991 (Plan Nr. 75/189 - 3abc). 

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan 
bilden zusammen eine Einheit. 

Art. 4 Weitere gesetzliche Bestimmungen  

Weitere Vorschriften des Bau- und Planungsrechtes, 
des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes sowie die 
übrigen Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes 
bleiben vorbehalten. 

II Nutzungsbeschränkungen 

Art. 5 Weitere Schutzzone, Zone III  

In der weiteren Schutzzone gelten folgende 
Nutzungsbeschränkungen: 

a) Bauten und Anlagen 

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf 
denen wassergefährdende Stoffe erzeugt, verwendet, 
umgeschlagen, befördert oder gelagert werden, ist 
verboten. 

Zugelassen sind landw. Oekonomiegebäude sowie Bauten 
mit Anfall von häuslichem Abwasser. Ausnahmen für die 
Lagerung von Heiz- und Dieseloel zur Energieversorgung 
des Gebäudes oder Betriebes siehe Art. 5 lit. e'). 

Bauliche Eingriffe unterhalb des höchsten Grundwasser-
spiegels bzw. im Bereich der wasserführenden Schichten 
sind nicht zugelassen. 



c) Strassen 	 -5 

Bei der Erstellung neuer Strassenabschnitte, die dem 
Verkehr mit wassergefährdenden Stoffen dienen, ist eine 
dichte, vom Sickerleitungssystem unabhängige Strassen-
entwässerung zu erstellen. 

Bestehende Strassen sind bei nächster Gelegenheit 
(Ausbau, Sanierung) entsprechend anzupassen. 

Für untergeordnete Strassen und Flurwege entfallen diese 
Massnahmen. Es muss jedoch ausgeschlossen werden, dass 
innerhalb der Schutzzone das Strassenwasser punktuell 
versickern kann. 

Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln im Strassen-
bereich und die Anwendung von Lackbitumen sind verboten. 

d) Parkplätze 

Parkplätze und Garagenvorplätze mit Wasseranschluss sind 
mit dichtem Belag, Randbordüren und Wasserableitung zu 
versehen. 

Bei Parkplätzen und Garagenvorplätzen ohne Wasseranschluss 
und ausschliesslich privater Benützung sind keine 
besonderen Massnahmen erforderlich. 

Für gewerblich genutzte Parkplätze, die auch dem Abstellen 
und Parkieren von Fahrzeugen mit wassergefährdender 
Ladung dienen, ist ein dichter Belag und eine entsprech-
ende Entwässerung erforderlich. 

e) Lagerung, Umschlag und Anwendung von wasser-
gefährdenden Stoffen 

Die Lagerung, der Umschlag sowie die Anwendung von festen, 
flüssigen und gasförmigen Stoffen, die geeignet sind, 
das Grundwasser zu verunreinigen, sind verboten. Im Sinne 
einer Ausnahme sind folgende Anlagen zulässig: 

- Freistehende Lagerbehälter bis zu einem Gesamtvolumen 
von 30 m3 je Schutzbauwerk sowie Gebindelager bis zu 
einem Gesamtvolumen von 450 1 pro Schutzbauwerk, sofern 
sie nur Heiz- und Dieseloel zur Energieversorgung des 
Gebäudes oder Betriebes für höchstens zwei Jahre ent-
halten, inklusive die dazugehörigen freistehenden Rohr-
leitungen und Einrichtungen. 

- Betriebsanlagen, wie hydraulische Lifte oder Trans-
formatoren, mit Flüssigkeiten der Klasse 1 bis zu 
450 Liter; mit Flüssigkeiten der Klasse 2 bis zu 
2000 Liter (Klassierung gemäss eidg. Verordnung über 
Schutz der Gewässer durch wassergefährdende 
Flüssigkeiten VWF). 



i) Pflanzenschutz/Unkrautbekämpfung 	 -7 

Als Pflanzenbehandlungsmittel gelten Pflanzenschutz-
mittel, Unkrautvertilgungsmittel und Regulatoren für 
die Pflanzenentwicklung. 

Mit dem Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln ist 
allgemein Zurückhaltung zu üben. 

Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen 
Schutzmassnahmen und die Gebrauchsanweisung zu 
befolgen. 

Der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln richtet 
sich nach der Hilfsstoffverordnung vom 4. Feb. 1955 
und nach der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986. 

In allen Anwendungsfällen dürfen nur Pflanzenbe-
handlungsmittel eingesetzt werden, für die eine 
Zulassung durch die eidg. Bewilligungsbehörde vor-
liegt und die keinem Anwendungsverbot in der 
Schutzzone unterliegen. 

Nutzungsbeschränkungen Pflanzenschutz: 

- In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot 
für Pflanzenbehandlungsmittel die mit dem 
Signet 	gekennzeichnet sind. 

- Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln und 
Regulatoren für die Pflanzenentwicklung ist 
an und auf Strassen, Wegen und Parkanlagen 
sowie auf Dächern verboten. 

- In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und 
Zubereiten von Pflanzenbehandlungsmitteln, sowie 
das Beseitigen von Packungen und Brüheresten 
verboten. 

- Das Reinigen der Spritzgeräte hat sachgerecht 
ausserhalb der Grundwasserschutzzone zu erfolgen. 

Die für die Landwirtschaft geprüften Pflanzenbehand-
lungsmittel sind im jährlich erscheinenden Pflanzen-
schutzmittelverzeichnis der eidg. landw. Forschungs-
anstalten aufgeführt. 

k) Düngung 

Grundsatz: Als Mass für die Düngung gelten die 
jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen 
der entsprechenden eidg.Forschungsanstalten. 

Die im Boden vorhandenen Nährstoffvorräte sind 
durch Bodenanalysen zu erfassen und bei der Bemessung 
der Düngergaben mit zu berücksichtigen. Im weiteren 
sind die Düngergaben den Bedürfnissen der Pflanzen und 
den zu erwartenden Erträgen anzupassen. 



Diu Behandlung von geschlagenem Holz gegen Insekten- 	-9 
befall ist auf dafür geeigneten Plätzen zugelassen, 
sofern es aus zwingenden Gründen nicht rechtzeitig 
abgeführt werden kann. 

In allen Fällen dürfen nur Pflanzenbehandlungsmittel 
eingesetzt werden für die eine Zulassung durch die 
eidg. Bewilligungsbehörde vorliegt und die keinem 
Anwendungsverbot in der Schutzzone unterliegen. 

Nutzungsbeschränkungen Pflanzenschutz: 

- In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot 
für Pflanzenbehandlungsmittel, die mit dem 
Signet x gekennzeichnet sind. 

- Der Einsatz von Herbiziden ist verboten. 

Holzschutzmittel 

Der Einsatz von Holzschutzmitteln (wie z.B. Stoffe 
gegen holzzerstörende und holzverfärbende Organis-
men etc.) ist verboten. 

Mittel zur Behandlung von Bäumen gegen Schädlinge 
und Krankheiten sowie Mittel die an geschlagenem Holz 
im Wald verwendet werden, gelten als Pflanzenbehand-
lungsmittel (siehe oben). 

Düngung 

Die Verwendung von Düngern und Zusätzen ist grund-
sätzlich verboten. 

Art. 6 Engere Schutzzone, Zone II  

Zusätzlich zu den in Art. 5 aufgeführten Beschränkungen 
gelten in der engeren Schutzzone folgende Nutzungsbe-
schränkungen: 

a) Bauten und Anlagen 

Das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender Hoch-
und Tiefbauten ist verboten. 

b) Kanalisationen/Versickerungen 

Schmutzwasserleitungen dürfen nicht durch die engere 
Schutzzone verlegt werden. 

Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot der Durchleitung 
können vom Amt für Gewässerschutz und Wasserbau nur 
dort bewilligt werden, wo aus gefällstechnischen oder 
anderen zwingenden Gründen der Zone II nicht ausgewichen 
werden kann. 



Es gelten folgende Einschränkungen: 	 -11 

Landwirtschaftliche Intensivkulturen, wie Obst- und 
Weinbau, sowie Kleingärten (grösser 1 Are) bedürfen 
einer Bewilligung des Amtes für Gewässerschutz und 
Wasserbau. 

Eine intensive gemüsebauliche Nutzung ist nicht zuge-
lassen. 

- Weidebetrieb: Das Erstellen und Betreiben von Weide-
tränken ist verboten. Durch geeignete Massnahmen sowie 
durch die Dauer der Beweidung muss vermieden werden, 
dass lokal oder grossflächig die Grasnarbe zerstört 
wird. 

Beim Weidegang ist der Fassungsbereich in jedem Falle 
einzuzäunen. 

- Das flächenmässige Bewässern von Kulturen ist 
nicht zugelassen. 

Pflanzenschutz 

Bezüglich dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist 
grösste Zurückhaltung zu üben. Es gelten die gleichen 
Beschränkungen wie in der weiteren Schutzzone (siehe 
Art. 5 lit. i). 

Das Abtriften durch Wind oder das oberflächliche 
Abfliessen des Pflanzenschutzmittels zum Fassungsbereich 
(Zone I) hin muss ausgeschlossen sein. 

k) Düngung 

Als Dünger können Stallmist, Handelsdünger, Gründüngung 
und Reifekompost eingesetzt werden. 

Bezüglich den Grundsätzen der Düngung wird auf 
Art. 5 lit. k) verwiesen. 

Es gelten folgende Einschränkungen: 

Das Ausbringen von Gülle und Klärschlamm ist verboten. 
Es dürfen keine Güllenverschlauchungen durch die Zone II 
geführt werden. 

Stallmist: 

- Jährlich dürfen nicht mehr als 2 Gaben a 20 Tonnen je 
Hektare ausgebracht werden. 

- Der Stallmist ist gleichmässig zu verteilen und gut 
zu zerkleinern. 



a) Anordnung eines Fahrverbotes für Fahrzeuge mit wasser- 	-13 
gefährdender Ladung für Strassen in der Zone II 

Die durch die Schutzzone II führende Strasse ist 
nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen mit 
einem Fahrverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender 
Ladung zu'versehen. 

Das Verfahren richtet sich nach Art. 24 der Verordnung 
über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Strasse (SDR) vom 24. Mai 1972. 

b) Bauliche Sicherung und Anpassung bestehender 
Strassen in der Zone II 

Der in der engeren Schutzzone II bestehende Strassen-
abschnitt der Verbindungsstrasse Hübscheren - Aeugst 
(Kat. Nr. 825 Aeugst) ist spätestens 3 - 4 Jahre nach 
Inkrafttreten der Schutzzone mit baulichen Massnahmen 
so anzupassen, dass durch den Betrieb und die Ent-
wässerung der Strasse eine direkte Gefährdung der 
Quellfassung Muniweid ausgeschlossen werden kann. 

Der bezeichnete Strassenbereich ist innerhalb 'der engeren 
Schutzzone mit entsprechenden Abschlüssen zu versehen und 
in dichten Ableitungen zu entwässern. 

Das Strassenwasser ist unterhalb der Schutzzone II der 
Quellfassung Muniweid in den Hormatt-Bach einzuleiten. 

Sämtliche Anpassungsarbeiten sind im Einvernehmen mit dem 
Fassungseigentümer und dem AGW zu realisieren. 

c) Anbringen der Hinweistafel Grundwasserschutz 

Die Strassen Kat. Nr. 825/2154 und 860/480 sind an der 
Grenze zur Grundwasserschutzzone mit der blauen 
Hinweistafel "Grundwasser" zu kennzeichnen. 

d) Baulicher Unterhalt der Quellfassungen 

Die Quellfassungen, Brunnenstuben und Ableitungen sind, 
soweit notwendig, in baulich einwandfreien Zustand 
zu versetzen und zu unterhalten. Die Brunnenstuben 
haben zudem den Sicherheitsvorschriften des SVGW 
zu entsprechen. 

e) Sanierung von Drainagevorflutleitungen 

Die im Schutzzonenplan bezeichneten Drainagevorflut-
leitungen innerhalb der engeren Schutzzone sind durch 
dichte Ableitungen zu ersetzen. 
Die Drainagevorflutleitung, in den Schutzzonen I und II 
der Quelle Muniweid liegend, ist aufzuheben und möglichst 
ausserhalb der Zone II neu zu erstellen. 



Art. 13 Informationspflicht 	 -15 

Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind 
verpflichtet, Pächter, Mieter oder Nutzniesser sowie 
Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten, 
über die entsprechenden Nutzungsbeschränkungen der 
Grundwasserschutzzonen zu informieren. 

Art. 14 Vollzug und Ueberwachung 

Gemäss § 7 EG GSchG liegt die unmittelbare Aufsicht 
und Kontrolle über die Einhaltung der im Reglement 
aufgeführten Nutzungsbeschränkungen für das 
Gemeindegebiet Mettmenstetten 
beim Gemeinderat von Mettmenstetten 
und für das Gemeindegebiet von Aeugst a. Albis 
beim Gemeinderat von Aeugst a. Albis. 

Durch entsprechende Vereinbarung kann die Kontroll-
funktion für das ganze Schutzzonengebiet dem 
Fassungseigentümer übertragen werden. 

Art. 15 Strafbestimmungen  

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nach 
den Vorschriften des Einführungsgesetzes zum Ge-
wässerschutzgesetz bestraft. 

Die Strafbestimmungen des Gewässerschutzgesetzes und 
des Schweizerischen Strafgesetzbuches bleiben 
vorbehalten. 
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